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Begründung zum Bebauungsplanentwurf und zum Entwurf der örtlichen Bauvorschriften vom 19.07.2018 

1. Anlass für die Änderung des Bebauungsplanes 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohnbauflächen in Riedhausen beabsichtigt die Gemeinde 
Riedhausen den Bebauungsplan „Hackenäcker II“ auszuwiesen. Da sich dessen Flächen direkt in den 
Geltungsbereich des bisherigen Bebauungsplanes „Hackenäcker“ ausdehnen und Überschneidungen 
aufgrund Grundstücksgrenzen und vorgesehenen Nutzungen ergeben, erfolgt die vorliegende 
Änderung. Die Flächen aus dem Bebauungsplan „Hackenäcker“ die im zukünftigen Bebauungsplan 
„Hackenäcker II“ liegen werden aus dem Bebauungsplan Hackenäcker herausgenommen. 
 
 
 
2. Abgrenzung des Gebietes 
 
Der räumliche Geltungsbereich wird entsprechend dem Planteil des Bebauungsplanes und der 
örtlichen Bauvorschriften „Hackenäcker“ 2.Änderung verkleinert. Diese Flächen befinden sich 
zukünftig im Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften „Hackenäcker 
II“. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Hackenäcker“ im Änderungsbereich entfallen komplett.  
 
 
 
3. Verfahren 
 
Parallel zum Bebauungsplanverfahren „Hackenäcker II“ wird diese Änderung durchgeführt. 
Die Aufstellungsbeschlüsse sowie die Billigung der Planentwürfe und die öffentliche Auslegung sowie 
die Beteiligung der Behörden hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 30.07.2018 gefasst. 
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